
II- :36 J: der Beilagen zu den stenographischen Protokollen. des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

2. feb. 1972 Präs.: ___ _ 

der Abgeordneten 

und Genossen 

A n fra g e 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend. gesetzliche Regelung des B~llerschießens 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 1200ktober 

1965, K IJ:-2/64, über die Frage der Zuständigkeit zur Regelung 

des Böllerschießens folgenden Rechtssatz·(kundgemacht im BGBl. 

Nr. 373/1965) verkündet:"Die Regelung der unter Verwendung 

von Schieß- 1Jnd Sprengmitteln 9 insbesondere von Pulver, be­

triebenen Böllerschießens ist gemäß Art. 10 Abs o 1 Zo 7 Bo-VG. 

''laf'fen-, Huni tions- und Sprengmi ttel1iesen 9 Schi.eßwesen Bundes­

si:tchE! in Gesetzgebung und Vollziehung~1I 

Somi,t war bZli o ist das Abschießen von Böllern der herkömmlichen 

Art in Österreich rechtlich nicht geregelt, 'ieiJ_· das Böllern, 

,vie es ge1-löhnlich bei fes tlichEmAillässenaufdemLande.in 

Gebrauch steht (Pulverladung 'iird in einem sch1ieren 9 eisernen 

Rohr zur Explosion gebracht) laut Erlaß des Bundesmi.nisteriums 

nir Inneres vom 308.1950, Zl. 81.097-4/50, rechtlich von der 

];!olizei verordnung über das Abbrennen von Feuer1ierkskörpern 

und ähnlichen Erzeugnissen vom 27.Novo 1939 9 BRGBle I, Seite 

2345, nicht erfaßt ist. Diese zitierte Polizeiverordnung ist 

überdies laut Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 

9.10.1968, B 105/68, spätestens am 100 Mai 1960 außer Kraft ge­

treten. 

Zur Abwehr der besonderen Gefahren, die mit dem Böllerschießen 

verbunClen sind, haben nun einzelne Gemeinden mangels bestehen­

der gesetzlicher Regelung selbst versucht, mit Verordnung 

gemäß § 33 Abs. 1 der NoÖoGemeindeverordnung , LGBlo Nro 369/196 .5, 
zu schaffen o Gegen diese Vorgangsweise bestehen seitens der 

Sicherhei tsdirektion für Nieclerösterreich schlierl·degende Be­

denken, danach Rechtsansicht des Verf'assungsgerichtshofes 
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die Regelung des Böllerschießens in Gesetzgebung und Voll­

ziehung Bundessache ist und s'omi t nicht in den iVirkungsbe­

reich der Gemeinden fällt. 

Um die etw'as ver,vorrene und ungeklärte Rechtslage rasch zu 

besei tigen und ,drksame Abhilf'e gegen unkontrolliertes 

Böllerschieß~n zu schaffen, stellen die unterzeichneten Abge­

ordneten folgende 

Anfrage: 

10) Werden Sie die - angeblich bereits in Vorbereitung be­

findliche - gesetzliche Neu:cegelung der Ver1vendung des 

Verkaufs pyrotechni.scher Erzeugni.sse (Feuerwerkskörper) 

beschleunigt fortsetzen und ehebaldigst 

vorlegen ? 
schon jetzt 

2 ~) Sind Sie berei t, I eine· derartige Verordnung. übel.' den 

Handel und die Verwendung von Feuenverkskörpern e11.e­

baldigst zu erlassen ? 
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